
HANDBALL-SPORT-VEREIN 
        TROISDORF  E.V. 
 
                        - Vorstand - 

Geschäftsstelle:               Moosbeerenw eg 7                            53842 Troisdorf                                 Mobil:  0173 – 6909262 

 
Bankverbindung:    Kreissparkasse Köln Troisdorf        IBAN: DE78 3705 0299 0002 0223 32         BIC: COKSDE33XXX 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE97HSV00000139164 
 

 

Bestätigung über Geldzuwendungen / Mitgliedsbeitrag *)  

im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körpe r-
schaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Verm ö-
gensmassen 
 

Name, Vorname 
 

Anschrift   -  M  u  s  t  e  r  - 
 
 

 

Betrag der Zuw endung - in Ziffern - 

€  

in Buchstaben  
 

 

Tag der Zuw endung: 
 

 
 

Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen       Ja         Nein          
 

  Wir sind wegen Förderung des Handballsportes nach dem letzten uns zugegangenen Freistel-
lungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Sieg-
burg, StNr. 220/5964/0181 Vbz 7, vom 26.06.2019 für die Jahre 2016-2018 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 

des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbe-
steuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 

 

 Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) 
………………………………… durch vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes 
.............................................., StNr. ……………………..............., vom .......................  ab 

........................... als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt. 
 
 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung des Handballsports  verwendet wird. 
 
Nur für steuerbegünstigte Einrichtungen, bei denen die Mitgliedsbeiträge steuerlich nicht a b-

ziehbar sind: 

  Es wird bestätigt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag i.S.v § 10 b Abs. 1 Einkommen-

steuergesetzes handelt). 

 
 

Troisdorf, den  
 
 
                                                                 (Schatzmeisterin/Schatzmeister)  
 

Hinweis: 

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuw endungsbestätigung erstellt oder wer veranlasst, dass Zuw endungen 
nicht zu den in der Zuw endungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Ste u-
er, die dem Fiskus durch einen etw aigen Abzug der Zuwendungen beim Zuw endenden entgeht (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 A bs . 3 

KStG, § 9 Nr. 5 Gew StG). 

Diese Bestätigung w ird nicht als Nachw eis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuw endung anerkannt, w enn das Datum 
des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw . das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre seit Auss te l-
lung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 – BStBl I S. 884). 

* nicht zutreffendes streichen!



HANDBALL-SPORT-VEREIN 
        TROISDORF  E.V. 
 
                        - Vorstand - 

Geschäftsstelle:               Moosbeerenw eg 7                            53842 Troisdorf                                 Mobil:  0173 – 6909262 

 
Bankverbindung:    Kreissparkasse Köln Troisdorf        IBAN: DE78 3705 0299 0002 0223 32         BIC: COKSDE33XXX 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE97HSV00000139164 
 

Bestätigung über Sachzuwendungen   

im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-
steuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen 
 

Name, Vorname, Anschrift des Zuwendenden: 

 

   -  M  u  s  t  e  r  - 
 

 

Betrag der Zuw endung - in Ziffern - 

€  

in Buchstaben  
 

 

Tag der Zuw endung: 
 

 
 

Genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw.  
 
 

 
 

      Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebsvermögen und ist 
mit dem Entnahmewert (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) bewertet. 

      Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Privatvermögen. 

      Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung g emacht. 

      Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z. B. Rechnung, Gutachten, liegen vor.  

 

  Wir sind wegen Förderung des Handballsportes nach dem letzten uns zugegangenen Freistel-
lungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Sieg-
burg, StNr. 220/5964/0181 Vbz 7, vom 26.06.2019 für die Jahre 2016-2018 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 

des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbe-
steuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 

 

 Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) 
………………………………… durch vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes 
.............................................., StNr. ……………………..............., vom .......................  ab 

........................... als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt. 
 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung des Handballsports (Angabe des begünstigten Zwecks 
/ der begünstigten Zwecke) verwendet wird.  

 

 
 
 

Troisdorf, den  

 
 
                                                                 (Schatzmeisterin/Schatzmeister)  
 

Hinweis: 

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuw endungsbestätigung erstellt oder wer veranlasst, dass  Zuw endungen 
nicht zu den in der Zuw endungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steu-
er, die dem Fiskus durch einen etw aigen Abzug der Zuwendungen beim Zuw endenden entgeht (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 A bs . 3 

KStG, § 9 Nr. 5 Gew StG).Diese Bestätigung w ird nicht als Nachw eis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung aner -
kannt, w enn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger  
als 3 Jahre seit Ausstellung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 – BStBl I S. 884). 


